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Status : - Alternate

Artikel 15: [Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen]

(2) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen nach dem Gesetzgebungsverfahren

Gesetze und Rahmengesetze, um

− Regeln und Verfahren festzulegen, mit denen die Anerkennung aller Arten von Urteilen und

gerichtlichen Entscheidungen in der gesamten Union sichergestellt wird;

− Kompetenzkonflikte zwischen den Mitgliedstaaten zu verhindern und beizulegen;

(3) Die Union fördert

− die Aus- und Weiterbildung von Richtern und Staatsanwälten sowie Angehörigen der Rechts-

berufe zu fördern;

− die Erleicheterung jeder sonstiger Art der Zusammenarbeit zwischen den Ministerien und den

Justizbehörden oder entsprechenden Behörden der Mitgliedstaaten im Rahmen der

Strafverfolgung und der Vollstreckung von Entscheidungen zu erleichtern.

Explanation (if any) :

Zwischen Fördermaßnahmen und Gestzgebung sollte besser differenziert werden.


